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 Kantonale Vereinigung gegen schädliche Auswirkungen des Flugverkehrs 
 
 

Das Leise  FlugBlatt Nr. 51, Januar 2003 

 
 
An die geschätzten Mitglieder 
an weitere interessierte Personen und Verbände  
Wir danken Ihnen nochmals sehr für Ihre Mitarbeit und Ihre finanzielle Unter-
stützung im vergangenen Jahr! Der auch mit Ihrer Mithilfe erreichte Abstimmungs-
erfolg betreffend die neue Flughafenzufahrt zeigt deutlich, dass viele Stimmbürger-
innen und Stimmbürger einen weiteren, über das bestehende Mass hinausgehenden, 
zusätzlichen Ausbau des Flughafens und seiner Infrastruktur weder befürworten 
noch für notwendig erachten. 
 
Nachfolgend mehr: 
• zum Abstimmungserfolg in Sachen neue Flughafenzufahrt 
• zum baldigen Entscheid der Rekurskommission zur Pistenverlängerung 
• zum baldigen Entscheid des Bundesgerichts zur Giessenbad-Terminal-Strasse 
• zum Mitgliederbeitrag, zu Spenden und zur Mitgliederversammlung 
 
 
In diesem Jahr setzt sich die VgF - mit Ihrer Hilfe - weiter ein: 
• Für langfristig verbindliche Leitplanken für eine Begrenzung des regionalen 

Flugverkehrs, unabhängig vom wirtschaftlichen Auf und Ab des Flughafens. 
Wenn nötig mit Hilfe des Beschwerdeverfahrens. 

• Für eine noch anwohner- und umweltverträglichere Abwicklung des beste-
henden Flugverkehrs. Mittels Gesprächen zum Thema Flugrouten. 

• Für eine gezielte Umsetzung der umweltpolitischen Massnahmen des kanto-
nalen Leitbildes Luftverkehr auf kantonaler Ebene. Mit entsprechenden politi-
schen Vorstössen im Grossen Rat und in der kantonalen Luftfahrtkommission. 

 
 
Mitgliederbeitrag 2003 / Spenden / Mitgliederversammlung 2003 
Mitgliederbeiträge / Spenden: Gemäss Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
2. September 2002 betragen die Mitgliederbeiträge neu für Einzelmitglieder Fr. 
40, für Familien- und Haushaltmitglieder Fr. 50, für juristische Personen 
unverändert Fr. 100.--. Wir danken Ihnen sehr für ein baldige Überweisung der Mit-
gliederbeiträge mit beigelegtem Einzahlungsschein. Wir danken Ihnen auch sehr für 
jede Spende. Bitte vermerken Sie entsprechende Zuwendungen als Spenden. 
 
Die Mitgliederversammlung 2003 findet am 2. Juni 2003 statt. Nähere Angaben fol-
gen mit der Einladung. 
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Nachtrag zum Abstimmungserfolg: So stimmten (Ihre) Flughafenan-
rainergemeinden: 
 
Am 24. November 2002 hat der Kanton Bern mit 53.7%, bei einer Stimmbeteiligung 
von 44.8%, den Kredit für die neue Flughafenzufahrt deutlich abgelehnt. 22 von 26 
Amtsbezirke haben sich gegen die Flughafenzufahrt ausgesprochen (dafür waren 
einzig Fraubrunnen, Laupen, Saanen und Thun). Die Flughafenanrainergemeinden, 
die bei grösseren Flughafenangelegenheiten jeweils vom Kanton angehört werden, 
haben wie folgt abgestimmt: 

 

 %  Ja % Nein 

Allmendingen 54.8 45.2 
Belp 37.4 62.6 
Bern 46.6 53.4 
Kehrsatz 46.3 53.7 
Köniz 47.9 52.1 
Münsingen 48.5 51.5 
Muri 52.1 47.9 
Rubigen 43.6 56.4 
Toffen 43.9 56.1 
Worb 51.3 48.7 
Zimmerwald 44.6 55.4 
  Quelle: www.sta.be.ch/de/angebot/abstimmungen.htm 
 
 
 
Baldiger Entscheid zur Pistenverlängerung 
Der Entscheid der Rekurskommission wird nächstens(!) eintreffen. Um finan-
zielle Verpflichtungen im Zusammenhang mit diesem Entscheid erfüllen oder ein all-
fälliges weiteres Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht finanzieren zu können, 
sind wir Ihnen sehr dankbar für die baldige Einzahlung der Mitgliederbeiträge. 
Weitere Verfahrensspenden sind sehr willkommen! 
 
 
 
Baldiger Entscheid zum umstrittenen Flughafen-Strassenstück 
„Giessenbad-Terminal“ 
Mitte Februar wird das Bundesgericht in einer öffentlichen(!) Verhandlung darüber 
entscheiden, ob das Flughafen-Strassenstück „Giessenbad-Terminal“ rechtmässig 
aus dem Gesamtpacket der Flughafenzufahrt herausgenommen und damit dem Re-
ferendum entzogen worden war oder  nicht. Oder, ob dieses Strassenstück als „selb-
ständiges“ Strassenstück nicht konsequenterweise als Flughafenanlage nach Luft-
fahrtgesetz hätte bewilligt werden müssen und vom Flughafen zu finanzieren wäre. 
 
 


